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aufgenommen bei der am 25.05.2021 abgehaltenen Gemeinderatssitzung. 
 
Am 25.05.2021 um 18:00 Uhr übernimmt Bürgermeister Harald Stauder den Vorsitz und führt unter dem 
Beistand des Generalsekretärs, Herrn Josef Grünfelder, die Anwesenheitskontrolle durch. 
 
Anwesend sind: 
 

 E.A. U.A.  teilweise An- und Abwesenheiten 

1. Harald Stauder     

2. Franco Nietzsch     

3. Gabriele Agosti     

4. Martin Christian Nock     

5. Valentina Andreis    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 01) 

6. Dieter Oberkofler     

7. Werner Gadner    bis einschl. Tagesordnungspunkt 04) – Punkt A) 

8. Marco Sandroni X    

9. Klaus Kaspar Ganterer    bei Tagesordnungspunkt 04) – Punkt B) 

10. Norbert Schöpf     

11. Christian Johann Genetti X    

12. Jessica Schwienbacher     

13. Peter Gruber X    

14. Karl Spergser     

15. Helga Erika Hillebrand     

16. Joachim Staffler     

17. Anna Holzner     

18. Roland Stauder     

19. Philipp Holzner     

20. Helmut Taber     

21. Verena Kraus     

22. Stefan Taber     

23. Deborah Ladurner     

24. Ernst Winkler     

25. Ulrike Laimer     

26. Jürgen Zöggeler     

27. Horst Margesin     
 

Legende: E.A. = entschuldigt abwesend – U.A. = unentschuldigt abwesend   
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Daraufhin eröffnet der Vorsitzende Harald Stauder die Sitzung. 
 

1. Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Ratssitzung. 

 Der Bürgermeister weist daraufhin, dass die Sitzungsniederschrift der vorangegangenen 
Ratssitzung den Räten bereits mit der Einberufungsmitteilung zur heutigen Sitzung übermittelt 
worden ist.  
 
In Ermangelung schriftlicher Berichtigungs- bzw. Ergänzungsanträge gilt die 
Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gemäß Artikel 19 der 
geltenden Geschäftsordnung als genehmigt. 
 
Die Gemeinderatsmitglieder Klaus Kaspar Ganterer und Deborah Ladurner nehmen die 
Funktion der Stimmzähler wahr. 

 

 

2. Vorstellung des Wertstoffhofes Lana. 

 

Berichterstatter: Andreas Plattner und Melanie Roncador  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Joachim Staffler; 

- Roland Stauder; 

- Verena Kraus. 
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3. Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2021 – 2023 mit gleichzeitiger Erneuerung des 
einheitlichen Strategiedokuments (ESD) - III. Maßnahme. 

 

Berichterstatter: Vize-Generalsekretär Matthias Merlo  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Joachim Staffler; 

- Gabriele Agosti; 

- Verena Kraus; 

- Roland Stauder; 

- Harald Stauder. 

 

Vorausgeschickt,  

dass das einheitliche Strategiedokument 2021 - 2023 mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 19.01.2021 

genehmigt worden ist; 

dass der Haushaltsvoranschlag 2021 - 2023 mit Ratsbeschluss Nr. 4 vom 19.01.2021 genehmigt worden ist; 

dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 17 vom 29.04.2021 die I. Maßnahme zur Änderungen des 

Haushaltsvoranschlages 2021 – 2023 mit gleichzeitiger Erneuerung des einheitlichen Strategiedokuments (ESD) 

(Anwendung des Verwaltungsüberschusses) beschlossen wurde; 

dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 18 vom 29.04.2021 die II. Maßnahme zur Änderungen des 

Haushaltsvoranschlages 2021 – 2023 mit gleichzeitiger Erneuerung des einheitlichen Strategiedokuments (ESD) 

beschlossen wurde; 

dass gemäß Artikel 175, Absatz 1, des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 i.g.F. der 

Haushaltsvoranschlag im Laufe des Haushaltsjahres für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre 

abgeändert werden kann; 

dass gemäß Art. 11 der geltender Verordnung über das Rechnungswesen, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss 

Nr. 41 vom 20.12.2016, der Gemeinderat folgende Haushaltsänderungen vornimmt: 

- Änderungen der Einnahmetitel und Typologien 

- Änderungen der Missionen, Programme und Titel 

festgehalten,  

das mit gegenständlicher Haushaltsänderung die Haushaltsgleichgewichte gemäß Art. 162, Absatz 6, des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 gewahrt werden; 

nach Einsichtnahme, 

in den vorgelegten Entwurf zur Haus-haltsänderung; 

in das positive Gutachten des Rechnungsprüfers, 

in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 

Bezirksgemeinschaften); 

in das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 80 vom 07.02.2017;  

in das GvD Nr. 118 vom 23.06.2011 (Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme) 

;  
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in das GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (Einheitstext über die Ordnung der örtlichen Körperschaften);  

in die geltende Verordnung der Gemeinde Lana über das Rechnungswesen;   

in die geltende Satzung der Gemeinde Lana;  

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 

vom 03.05.2018;  

in die positiven Gutachten gemäß Art. 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften;  

in den Art. 49 des Kodex der örtlichen Körperschaften bezüglich der eigenen Zuständigkeit;  

mit 16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme (Roland Stauder) und 6 Enthaltungen (Stefan Taber, Philipp Holzner, Dieter 

Oberkofler, Joachim Staffler, Verena Kraus und Franco Nietzsch) bei 23  anwesenden Ratsmitgliedern 

(gerechtfertigt abwesend: Peter Gruber, Christian Genetti, Marco Sandroni und Werner Gadner), gesetzmäßig 

ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1) die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2021 - 2023 mit folgenden zusammengefassten Ergebnis zu 
genehmigen:  

 

Mehreinnahmen Maggiori Entrate 2021 

Einnahmen (Titel IV) Entrate (Titolo IV) 117.000,00 

Summe Mehreinnahmen Totale maggiori entrate 117.000,00 

 

Mehrausgaben maggiori spese 2021 

Ausgaben (Titel I) Spese (Titolo I) 213.900,00 

Ausgaben (Titel II) Spese (Titolo II) 267.000,00 

Summe Mehrausgaben Totale maggiori spese 480.900,00 

Minderausgaben minori spese 2021 

Ausgaben (Titel I) Spese (Titolo I) -213.900,00 

Ausgaben (Titel II) Spese (Titolo II) -150.000,00 

Summe Minderausgaben Totale minori spese -363.900,00 

 

2) in weiterer Folge die Abänderung des einheitlichen Strategiedokuments 2021 – 2023 zu genehmigen,  

3) folgende Unterlagen bilden wesentlichen Bestandteil gegenständlichen Beschlusses und werden genehmigt: 

a) Haushaltsvoranschlag 2021 - 2023. III. Haushaltsänderung (d3 E100538742); 

b) Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten und Investitionen III. Abänderung (d3 E100538738); 

4) folgende Unterlagen bilden, auch wenn nicht materiell beigelegt, wesentlichen Bestandteil gegenständlichen 
Beschlusses und werden genehmigt: 

a) Überprüfung der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte gemäß Art. 162, Absatz 6, des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 267/2000 (d3 E100538740); 

5) eine Kopie dieses Beschlusses dem Schatzmeister für seine Obliegenheiten sowie dem Rechnungsprüfer zu 
übermitteln; 

6) festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 
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7) gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Abs. 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 vom 03.05.2018, für unverzüglich vollziehbar zu erklären, 
um gegenständliche Haushaltsänderung umgehend anwenden zu können. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-

Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss 

während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann 

innerhalb von 60 Tagen ab Ablauf der Veröffentlichungsfrist des Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsge-

richt, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die 

Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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4. Genehmigung der Vorschläge zur „grün-grün“-Abänderung des Landschafts- und 
Bauleitplanes der Gemeinde Lana - Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet - 
Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 42 vom 16.02.2021. 

 

Berichterstatter: Horst Margesin und Norbert Schöpf  

 

Gemeinderat Klaus Kaspar Ganterer verlässt beschränkt auf gegenständlichen 
Tagesordnungspunkt (Buchstabe B) den Sitzungssaal und nimmt an der Erörterung und 
Beschlussfassung zu diesem Teilpunkt nicht teil. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Ulrike Laimer; 

- Verena Kraus; 

- Joachim Staffler. 

 

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Lana, genehmigt mit Ratsbeschluss 
Nr. 1 vom 22.01.2009 und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2597 vom 26.10.2009, harmonisiert 
mit dem Landschaftsplan mit Dekret des Landesrates Nr. 10430 vom 20.06.2019 und wiederbestätigt 
mit Ratsbeschluss Nr. 22 vom 24.10.2019; 

nach Einsichtnahme in den Landschaftsplan der Gemeinde Lana i.g.F.; 

nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 42 vom 16.02.2021, mit 
welchem 5 einzelne Abänderungsentwürfe zur Abänderung des Landschafts- und des Bauleitplanes 
der Gemeinde Lana genehmigt wurden; 

feststellt, dass innerhalb der 30-tägigen Veröffentlichungsfrist im Bürgernetz des Landes bzw. an der 
Amtstafel keine Einwände eingegangen sind; 

in Anbetracht folgender Sachverhalte: wenn ein Planungsinstrument Landschaftsbindungen laut Artikel 
11 des L.G. Nr. 9/2018 „Raum und Landschaf“ vorsieht oder ändert, muss der Beschluss über den 
Entwurf den Eigen-tümern/Eigentümerinnen der betroffenen Liegen-schaften unter Berücksichtigung 
der Vorgangs-weise mitgeteilt werden, die in Artikel 14 des Landgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, vorgesehen ist; die Eigen-tümer/Eigentümerinnen haben innerhalb von 30 
Tagen ab Erhalt der Mitteilung keine An-merkungen vorgebracht; 

festgestellt, dass die Kommission für Nutzungsänderungen von Wald, Weidegebiet und alpinem 
Grünland, Landwirtschaftsgebiet oder bestockter Wiese und Weide (“kleine Kommission“) in der 
Sitzung Nr. 7/21 vom 15.04.2021 die Anträge überprüft und ein entsprechendes Gutachten, eingelangt 
am 03.05.2021 unter Posteinlaufprotokollnummer 0028200, erteilt hat; 
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nach Einsichtnahme, 

in den Art. 48 des L.G. Nr. 9 vom 10.07.2018 „Raum und Landschaft“, i.g.F.; 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

aufgrund der Einzelabstimmungen zu den einzelnen Anträgen mittels Handerhebens, wie nachstehend 
festgehalten, beschließt der Gemeinderat: 

1. aus den eingangs erwähnten Gründen bezüglich der folgenden Abänderungsanträge zum 
Bauleitplan gemäß der jeweiligen technischen Dokumentation aufgrund der nachstehend 
angeführten Abstimmungs-ergebnisse folgende Entscheidungen zu treffen: 

Antrag A): Frei Georg, Brünnlerweg Nr. 4/1 in Völlan – Prot. Nr. 3671 vom 08.02.2021: 
Umwidmung von Wald in Landwirtschafts-gebiet für insgesamt 1.515 m² der Gp.en 90, 93, 94 und 
113, alle K.G. Völlan 

Gegenständliche Abänderung verursacht keine erheblichen Umweltauswirkungen, sodass dieselbe 
nicht der strategischen Umweltprüfung (SUP) im Sinne des Artikels 6 des Landesgesetzes vom 13. 
Oktober 2017, Nr. 17 i.g.F. unterliegt; 

genehmigt ohne Abweichungen vom eingangs erwähnten Gutachten der zuständigen Kommission 
mit 19 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (Joachim Staffler und Verena Kraus) und 2 Enthaltungen 
(Dieter Oberkofler und Franco Nietzsch) bei 23 anwesenden Gemeinderatsmitgliedern 
(gerechtfertigt abwesend: Peter Gruber, Christian Genetti, Marco Sandroni und Werner Gadner), 
gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben; 

Antrag B): Ganterer Klaus Kaspar, Brünnlerweg Nr. 8 in Völlan - Prot. Nr. 3673 vom 
08.02.2021:  
Umwidmung von Wald in Landwirtschafts-gebiet für insgesamt 5.690 m² der Gp.en 96 und 112 und 
der Bp.en 327, 328 und 441, alle K.G. Völlan 

Gegenständliche Abänderung verursacht keine erheblichen Umweltauswirkungen, sodass dieselbe 
nicht der strategischen Umweltprüfung (SUP) im Sinne des Artikels 6 des Landesgesetzes vom 13. 
Oktober 2017, Nr. 17 i.g.F. unterliegt; 

genehmigt ohne Abweichungen vom eingangs erwähnten Gutachten der zuständigen Kommission 
mit 16 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (Roland Stauder) und 6 Nein-Stimmen (Stefan Taber, Philipp 
Holzner, Dieter Oberkofler, Joachim Staffler, Verena Kraus und Franco Nietzsch) bei 23 
anwesenden Gemeinderatsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Peter Gruber, Christian Genetti 
Marco Sandroni und Klaus Kaspar Ganterer), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben; 

Antrag C): Frei Josef, Kirchhoferweg in Völlan - Prot. Nr. 3676 vom 08.02.2021: Umwidmung 
von Wald in Landwirtschafts-gebiet für insgesamt 680 m² und Umwidmung von 
Landwirtschaftsgebiet in Wald für insgesamt 538 m² auf den Gp.en 40/1 und 37/1, beide K.G. Völlan 

Gegenständliche Abänderung verursacht keine erheblichen Umweltauswirkungen, sodass dieselbe 
nicht der strategischen Umweltprüfung (SUP) im Sinne des Artikels 6 des Landesgesetzes vom 13. 
Oktober 2017, Nr. 17 i.g.F. unterliegt; 

genehmigt ohne Abweichungen vom eingangs erwähnten Gutachten der zuständigen Kommission 
mit 20 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (Joachim Staffler und Verena Kraus) und 2 Enthaltungen 
(Dieter Oberkofler und Franco Nietzsch) bei 24 anwesenden Gemeinderatsmitgliedern 
(gerechtfertigt abwesend: Peter Gruber, Christian Genetti und Marco Sandroni), gesetzmäßig 
ausgedrückt durch Handerheben; 

Antrag D): Kaufmann Helga, Jochweg Nr. 7 in Völlan - Prot. Nr. 3687 vom 08.02.2021: 
Umwidmung von Wald in Landwirtschafts-gebiet für insgesamt 4.356 m² der Gp.en 395/1 und 338, 
beide K.G. Völlan 
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Gegenständliche Abänderung verursacht keine erheblichen Umweltauswirkungen, sodass dieselbe 
nicht der strategischen Umweltprüfung (SUP) im Sinne des Artikels 6 des Landesgesetzes vom 13. 
Oktober 2017, Nr. 17 i.g.F. unterliegt; 

genehmigt ohne Abweichungen vom eingangs erwähnten Gutachten der zuständige Kommission 
mit 20 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen (Dieter Oberkofler, Joachim Staffler und Verena Kraus) und 1 
Enthaltung (Franco Nietzsch) bei 24 anwesenden Gemeinderatsmitgliedern (gerechtfertigt 
abwesend: Peter Gruber, Christian Genetti und Marco Sandroni), gesetzmäßig ausgedrückt durch 
Handerheben; 

Antrag E): Klotz Mathias, Pawigl - Prot. Nr. 3690 vom 08.02.2021:  
Umwidmung von Wald in Landwirtschafts-gebiet für insgesamt 473 m² der Gp.en 74/2 und 3151, 
beide K.G. Lana 

Gegenständliche Abänderung verursacht keine erheblichen Umweltauswirkungen, sodass dieselbe 
nicht der strategischen Umweltprüfung (SUP) im Sinne des Artikels 6 des Landesgesetzes vom 13. 
Oktober 2017, Nr. 17 i.g.F. unterliegt; 

genehmigt ohne Abweichungen vom eingangs erwähnten Gutachten der zuständigen Kommission 
mit 20 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen (Dieter Oberkofler, Joachim Staffler, Verena Kraus und 
Franco Nietzsch) bei 24 anwesenden Gemeinderatsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Peter 
Gruber, Christian Genetti und Marco Sandroni), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben; 

 

Details elektronischer Fingerabdruck – dettagli impronta digitale 

 

Beschreibung - descrizione Hashwert - valore HASH Prot. – prot. 
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2. ausdrücklich zu beurkunden, dass der Bürgermeister den Ratsbeschluss samt Unterlagen 
unverzüglich der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung übermittelt; 

3. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

4. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 
Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 
Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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5. Abschreibung von Teilen des Öffentlichen Gutes. 

 

Berichterstatter: Generalsekretär Josef Grünfelder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Ulrike Laimer; 

- Joachim Staffler; 

- Harald Stauder; 

- Dieter Oberkofler. 

 

Nach Einsichtnahme in den beiliegenden technischen Bericht vom 04.05.2021, und den Lageplan 
vom 04.05.2021, ausgearbeitet vom Gemeindebauamt, woraus die Begründung der Abschreibung 
der Flächen ersichtlich ist; 

daher für notwendig und zweckmäßig erachtet, mittels dieser Abschreibung die Voraussetzung für die 
Veräußerung der betroffenen Liegenschaften zu schaffen; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 23 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung bei 24 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: 
Peter Gruber, Christian Genetti und Marco Sandroni), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, 
beschließt der Gemeinderat: 

1. folgende Grundstücksflächen aufgrund des technischen Berichtes vom 04.05.2021, und des 
Lageplanes vom 04.05.2021, ausgearbeitet vom Gemeindebauamt, welche einen wesentlichen 
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Bestandteil der gegenständlichen Maßnahme darstellt, vom öffentlichen Gut – Straßen - der 
Gemeinde Lana abzuschreiben und in das verfügbare Vermögensgut zu übertragen: 

A) Reichhalter  

K.G. Lana: 

Gp. 2890  - ca. 35 m²  

 

Flächen in der beiliegenden graphischen Unterlage in grüner Farbe evidenziert; 

2. den Gemeindeausschuss zur Durchführung der Veräußerung der vorgenannten Liegenschaften 
an die Anrainer zu ermächtigen; 

3. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

4. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der 
Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht 
werden. 
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6. Abänderung der Verordnung über die Ausübung des Detailverkaufes und die 
Verabreichung von Speisen und Getränken auf öffentlichen oder auf der Gemeinde 
verfügbaren privaten Fächen in der Marktgemeinde Lana. 

 

Berichterstatter: Anna Holzner  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus; 

- Roland Stauder. 

 

Nach Einsichtnahme in die Verordnung über die Ausübung des Detailverkaufes und die 
Verabreichung von Speisen und Getränken auf öffentlichen oder auf der Gemeinde verfügbaren 
privaten Flächen in der Marktgemeinde Lana, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 3 vom 
17.02.2016 und abgeändert mit Gemeinderats-beschluss Nr. 3 vom 07.02.2017; 

gestützt auf das L.G. Nr. 12 vom 2. Dezember 2019 (Handelsordnung) welche den Handel auf 
öffentlichem Grund regelt; 

festgestellt, dass es zweckmäßig erscheint, die obgenannte Gemeindeverordnung in einigen 
Bereichen anzupassen und zu ergänzen; 

nach Einsichtnahme in den beiliegenden Entwurf über die gegenständliche Gemeindeverordnung, 
welche wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 24 Ja-Stimmen bei 24 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Peter Gruber, 
Christian Genetti und Marco Sandroni), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der 
Gemeinderat: 

1. die Artikel 2 und 10 der eingangs erwähnten geltenden Verordnung wie folgt abzuändern und zu 
ergänzen (die Abänderungen/Ergän-zungen sind färbig hinterlegt): 

 

„omissis“ 
 

Art. 2 
Marktzeiten und Marktplätze 

Der Wochenmarkt im Gemeindegebiet von Lana findet wie folgt innerhalb der dafür bestimmten 
Flächen statt:  

jeden Freitag auf dem öffentlichen Park beim Altenheim „Lorenzerhof“ (Teilfläche der Gp. 1367/2 
K.G. Lana, welche Gegenstand des Leihvertrages Reg. Nr. 1094 vom 27.10.2005 und Reg. Nr. 1232 
vom 07.09.2007 ist). 

 

jeden Freitag auf dem öffentlichen Park beim Altenheim „Lorenzerhof“ (Teilfläche der Gp. 1367/2 
K.G. Lana, welche Gegenstand des Leihvertrages Reg. Nr. 1094 vom 27.10.2005 und Reg. Nr. 1232 
vom 07.09.2007 ist). 

Wenn der Markttag mit dem Termin des Jahresmarktes zusammenfällt, entfällt der Wochenmarkt. 

Fällt der Markttag auf einen Feiertag, wird er auf den letzten vorhergehenden Werktag vor dem 
Feiertag vorverlegt. 
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“omissis” 
 

Art. 10 
Flächen, Standplätze, Verkaufszeiten 

1) Standplatz: Oberlana 

- Anzahl der Plätze: Nr. 16; 

- Bezeichnung: „Bauernmarkt Lana“;  
 

- Größe der Standplätze: 24 m² und 12 m². 

- Der Markt findet ganzjährig immer dienstags und am Goldenen Sonntag statt. 

- Der Verkauf der Waren findet immer zwischen 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr statt. 

2) Standplatz: Mitterlana - Angerweg 

- Anzahl der Plätze: Nr. 11; 

- Bezeichnung: „Bauernmarkt Lana“;  
 

- Der Markt findet ganzjährig immer samstags statt. 

- Der Verkauf der Waren findet immer von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr statt. 

1) Fällt der Markttag auf einen Feiertag, wird er auf den letzten vorhergehenden Werktag vor dem 
Feiertag vorverlegt. 

3) Die Fahrzeuge (inkl. Hänger usw.) der Teilnehmer, die zum Auf- und Abladen der Waren benötigt 
werden, dürfen nur für die notwendige Zeitspanne des Auf- und Abladens vor bzw. nach dem Markt 
das Gelände des Marktes befahren: 

     Abladen der Waren ab 07:00 Uhr, Aufladen der Waren bis 14:00 Uhr. 

4) Falls die Fahrzeuge der Teilnehmer des Marktes auf öffentlichen zahlungspflichtigen Parkplätzen 
geparkt werden, muss die Gebühr dafür entrichtet werden. 

 

“omissis” 
 

5. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

6. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 
Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 
Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 

 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 74/91 

 
 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 75/91 

 
 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 76/91 

 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 77/91 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 78/91 

 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 79/91 

 
 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 80/91 

 
 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 81/91 

 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 82/91 

 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 83/91 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 84/91 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 85/91 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 86/91 

 
 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 87/91 

 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 88/91 

7. Verwaltungsrat der Stiftung „Altersheim Lorenzerhof“ - Öffentlicher Betrieb für Pflege 
und Betreuungsdienste - Ersetzung von Mitgliedern. 

 

Berichterstatter: Harald Stauder  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Ulrike Laimer; 

- Stefan Taber. 

 

Vorausgeschickt, dass das geltende Statut der Stiftung, welcher vorsieht, dass drei Mitglieder seitens 
des Gemeinderates Lana für die Ernennung des Verwaltungsrates namhaft gemacht werden; 

festgstellt, dass die mit eigenem Beschluss vom 26.06.2018, Nr. 24 namhaft gemachten Mitglieder des 
Verwaltungsrates Sieglinde Eggarter und Elmar Anton Zuech ihren Rücktritt eingereicht haben;  

daher für notwendig erachtet, für deren Ersetzung Sorge zu tragen; 

darauf hingewiesen, dass laut Regionalgesetz Nr. 3 vom 01.08.1996 (Art. 4, Absatz fünf) die 
Zusammensetzung aller Kollegialorgane an die letzte amtliche Volkszählung im Jahre 2011 
anzupassen ist; 

nach Anhörung der Wortmeldungen und nach Einsichtnahme in die unterbreiteten Namens-vorschläge; 

nach Einsichtnahme in das R.G. vom 21.09.2005, Nr. 7; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 24 Ja-Stimmen bei 24 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Peter Gruber, 
Christian Genetti und Marco Sandroni), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der 
Gemeinderat: 

1. folgende zwei Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates der Stiftung „Altenheim Lorenzerhof“ 
– Öffentlicher Betrieb für Pflege und Betreuungsdienste namhaft zu machen und vorzuschlagen: 

1.1. Dorothea Weiss, geboren am 02.08.1957 in Tscherms, wohnhaft in 39011 Lana, 
Schmiedgasse, Nr. 5;  

1.2. Peter Laimer, geboren am 03.11.1978, in Meran, wohnhaft in 39011 Lana, Walter-von-der-
Vogelweide-Straße, Nr. 3;  

2. kundzutun, dass die namhaftgemachten Personen auf dem Gebiet der Sozialdienste, der 
öffentlichen Verwaltung oder Betriebs-führung als fachkundig und erfahren anzusehen sind; 

3. kundzutun, dass die namhaftgemachten Personen von keinem in den Artikeln 6 und 7 D.P.Reg. 
vom 17.10.2006, Nr. 12/L vorgesehenen Unvereinbarkeits- oder Nichtwählbarkeitsgründe behaftet 
sind; 

4. gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Absatz 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften 
der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, 
für unverzüglich vollziehbar zu erklären, um die vorzunehmende Ersetzung termingerecht 
gewährleisten zu können; 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 
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Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 
Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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8. Mitteilungen und Allfälliges. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Philipp Holzner; 

- Joachim Staffler; 

- Ulrike Laimer; 

- Norbert Schöpf; 

- Werner Gadner; 
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- Ernst Winkler; 

- Roland Stauder; 

- Franco Nietzsch. 

 
Die Sitzung endet um 20:15 Uhr.  
 

Gelesen, bestätigt und unterfertigt: 

 

DER BÜRGERMEISTER  DER GENERALSEKRETÄR 

 

Harald Stauder 
(digital signiertes Dokument) 

 Josef Grünfelder 
(digital signiertes Dokument) 

 
 

 


